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lfd. Nr.: 4/2012











VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES

am Donnerstag , den 09.08.2012 im Gemeindeamt Kirnberg.

Beginn:  20.00
Uhr                         Die Einladung erfolgte am 03.08.2012

Ende:     22.20   
Uhr                         laut Vereinbarung per E- Mail.

Anwesend waren:

          Bürgermeister

Lienbacher Leopold


Vizebürgermeister

Kerschner Franz


 

die Mitglieder des Gemeinderates


GGR
Erber Gottfried


GR
Fichtinger Franz


GR
Gansberger Brigitte

GR
Hörhan Michael



GR
Kerschner Ernst


GGR 



GGR
 


GR
Lasselsberger Karin


GGR
Lentsch Andreas


GR
Lerchecker Franz


GR
Poscher Johannes


GGR
Schellenbacher Franz


GR
Schernhammer Gertrude


GR 
Schmidt Ernst

GR 
Weinbacher Hubert


GR 
Wippel Christine


GR
Wippel Franz Ing.

Anwesend waren außerdem:        
Entschuldigt abwesend waren:   GGR Klauser Michael, GGR Langeneder Manfred  
Nicht entschuldigt abwesend waren: -----

Vorsitzender:   Bürgermeister  Leopold Lienbacher

                          Die Sitzung war öffentlich. 




Die Sitzung war beschlussfähig.
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TAGESORDNUNGSPUNKTE
1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Gemeinderates vom 22. Juni 2012.

2. Errichtung einer provisorischen Kindergartengruppe im Pfarrhof.

3. Aufnahme einer Kinderbetreuerin / eines Kinderbetreuers für die Kindergartengruppe im Pfarrhof (nicht öffentlich).

4. Verkauf von zwei Bauparzellen (nicht öffentlich).

Zu Sitzungsbeginn verliest der Bürgermeister einen Dringlichkeitsantrag und ersucht um Aufnahme folgenden Punktes in die Tagesordnung:
Genehmigung des Teilungsplanes GZ.: 4777-12 vom 26. Juli 2012 (ZT GmbH. – DI Thomas Kochberger, 3390 Melk) der neu errichteten Güterweganlage „Zögernitzberg“ in der KG Furth. Grundbücherliche Durchführung des Planes nach den Sonderbestimmungen für die Verbücherung von Straßen- u. Weganlagen nach § 15 LTG. 

Begründung:
Der vorliegende Teilungsplan ist zur grundbücherlichen Durchführung  weiterzuleiten.

Dieser Tagesordnungspunkt soll im Anschluss an die Tagesordnung als Punkt 5 behandelt werden.
Beschluss: Einstimmige Annahme
1. Genehmigung des Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 22. Juni 2012.
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Gemeinderates vom 22.06.2012.

Beschluss: Einstimmige Annahme
2. Errichtung einer provisorischen Kindergartengruppe im Pfarrhof.
Auf Grund der erfolgten Bedarfserhebung am 4. Juli 2012 vor Ort wurde mit Bescheid vom 20. Juli 2012 die Errichtung einer provisorischen Landeskindergartengruppe im Pfarrhof ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 vom Amt der NÖ Landesregierung genehmigt. Die Zahl der Kinder in dieser Gruppe ist auf 14 beschränkt. Die Bewilligung läuft bis zum Ende des KG Jahres 2014/2015 (3 Jahre).  Erforderliche bauliche Maßnahmen sind das Anbringen von Heizkörperverkleidungen, Glasflächen müssen aus Sicherheitsglas oder mit Schutzfolien ausgestattet sein, bei den Steckdosen ist ein Berührungsschutz anzubringen, ein WC ist für Kinder zu adaptieren, das selbstständige Verlassen der Räumlichkeiten durch die Kinder ist zu verhindern, die telefonische Erreichbarkeit der Kindergartengruppe ist zu gewährleisten. Mit Pfarre und Diözese sind die „Nutzungsbedingungen“ vorbereitet. Der entsprechende Vertrag kann unterzeichnet werden. Als Entgelt erhält die Pfarre pauschal € 250,-- pro Monat incl. aller Betriebskosten. Für PKW`s ist als Zufahrt und Zugang zum Kindergarten die Friedhofseite vorzusehen. Während des Kindergartenbetriebes haftet die Gemeinde für Schneeräumung, Gartenpflege und Gartenbenützung, sowie die Sicherheit der Kindergartenkinder. 
Laut Vorstandsbeschluss wird aus der Gemeinde Kasten (b. Böheimkirchen) eine gebrauchte Einrichtung für die Kindergartengruppe günstig erworben.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Errichtung einer provisorischen Kindergartengruppe in der beschriebenen Form zu beschließen und den Bedingungen der Nutzungsvereinbarung für die Pfarrhofräumlichkeiten zuzustimmen.

Abstimmung: Einstimmige Annahme.

3. Aufnahme einer Kinderbetreuerin / eines Kinderbetreuers für die Kindergartengruppe im Pfarrhof (nicht öffentlich). 
Siehe nicht öffentliches Protokoll.
4. Verkauf von zwei Bauparzellen (nicht öffentlich).
Siehe nicht öffentliches Protokoll.
5. Genehmigung des Teilungsplanes GZ 4777-12 vom 26. Juli 2012 – Übernahme des Güterweges „Zögernitzberg“ in das öffentliche Gut der Gemeinde Kirnberg an der Mank.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Teilungsplan GZ 4777-12 vom 26.Juli 2012 (ZT GmbH. – DI Thomas Kochberger, 3390 Melk) zu genehmigen und den neu errichteten Güterweg „Zögernitzberg“ in das öffentliche Gut der Gemeinde Kirnberg an der Mank zu übernehmen.
Abstimmung: Einstimmige Annahme
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